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1. Vorbemerkung 

Dieser Sachstand befasst sich mit der Rolle des Deutschen Roten Kreuzes e.V. (DRK) im Verteidi-
gungsfall sowie – basierend auf Auskünften aus den entsprechenden Staaten – mit der Rolle der 
jeweiligen nationalen Rotkreuz-Gesellschaften in Frankreich, Polen und Österreich.  

2. Deutschland  

Regelungen zu den Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes ergeben sich aus den Genfer Abkommen 
von 1949 und ihren Zusatzprotokollen, dem DRK-Gesetz (DRKG),1 dem Zivilschutz- und Katstro-
phenhilfegesetz (ZSKG)2 sowie den Katastrophenschutzgesetzen der Länder. 

Das DRK nimmt gemäß § 2 Abs. 1 DRKG zum einen die Aufgaben wahr, die sich aus den Genfer 
Rotkreuz-Abkommen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen ergeben. Diese Aufgaben betreffen 
unter anderem den Einsatz des DRK im Falle eines Krieges oder bewaffneten Konfliktes. Zwar 
greifen diese Regelungen somit auch im Verteidigungsfall, also wenn das Bundesgebiet mit Waffen-
gewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (vgl. Art. 115a Abs. 1 Satz 1 
Grundgesetz [GG]3). Der Anwendungsbereich der völkerrechtlichen Aufgaben geht jedoch insofern 
darüber hinaus, als dass die Genfer Konventionen jegliche bewaffneten Konflikte, also auch Fälle 
außerhalb des Bundesgebietes (z.B. im Rahmen eines UN- oder NATO-Einsatzes), erfassen.4 

Zum anderen nimmt das DRK gemäß § 2 Abs. 3 DRKG die ihm durch Bundesgesetz oder Landes-
gesetz zugewiesenen Aufgaben wahr. Hierzu zählt auch die Mitwirkung an der Aufgabe des Zivil-
schutzes.5 Diese besteht darin, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung vor Kriegs-
einwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.6 Dazu gehört insbe-
sondere auch der Katastrophenschutz, soweit er im Zusammenhang mit dem Verteidigungsfall 
steht.7 Die Regelungszuständigkeit des Bundes für den Zivilschutz ergibt sich aus Art. 73 Abs. 1 
Satz 1 GG („Verteidigung einschließlich des Schutzes der Bevölkerung“). Auf der Vollzugsebene 
wird sie vom Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern wahrgenommen (vgl. Art. 87b Abs. 2 GG, 

                                     

1 DRK-Gesetz vom 5. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2346), zuletzt geändert durch Artikel 15e des Gesetzes vom 11. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2754). 

2 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt geändert durch Artikel 144 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328). 

3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100- 1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2478). 

4 Vgl. Art. 2 Abs. 1 des Genfer Abkommens über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, abgeschlossen in 
Genf am 12. August 1949, in deutschsprachiger Fassung abrufbar unter: https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/cc/1951/181_184_180/de. 

5 § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG. 

6 § 1 Abs. 1 ZSKG. 

7 § 1 Abs. 2 Nr. 5 ZSKG. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181_184_180/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181_184_180/de


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 067/23 

Seite 5 

§§ 2, 4 ZSGK).8 Die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Ein-
richtungen nehmen daher auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen 
Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen, wahr.9   

Die Mitwirkung privater Organisationen bei der Erfüllung der Aufgabe des Zivilschutzes richtet 
sich sodann nach den landesrechtlichen Vorschriften für den Katastrophenschutz.10 In den meisten 
landesrechtlichen Vorschriften ist die Mitwirkung von privaten Hilfsorganisationen im Katstrophen-
schutz anerkannt, sofern sie hierzu geeignet sind und ihr Träger die Bereitschaft zur Mitwirkung 
erklärt.11 Grundsätzlich bedarf es für die Eignung einer Feststellung durch die Katastrophenschutz-
behörden bzw. der hierfür zuständigen Ministerien. Für das DRK ist diese entbehrlich. Dieses zählt 
bereits nach § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG, also schon von Gesetzes wegen, zu den geeigneten Hilfsor-
ganisationen. 

Im Allgemeinen umfasst die Mitwirkung der privaten Hilfsorganisationen (und somit auch des 
DRK) die Pflicht, die Katastrophenschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Maßnahmen zu 
unterstützen. Sie haben eigenes Personal zu stellen sowie aus- und fortzubilden, für die Einsatz-
bereitschaft der Einheiten und Einrichtungen zu sorgen und angeordnete Einsätze durchzuführen.12 
Auch Sachmittel sind im Rahmen der Möglichkeiten durch die Hilfsorganisation bereitzustellen.13 
Die Katastrophenschutzbehörden der Länder können dem DRK zudem Weisungen erteilen.14 In 
Baden-Württemberg, Schleswig Holstein und Sachsen ist dem DRK darüber hinaus die Einrichtung 

                                     

8 Siehe hierzu auch auf der Seite des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, Wer macht was beim Zivil- 
und Katstrophenschutz, abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/zivil-und-
katastrophenschutz/gefahrenabwehr-und-katastrophenschutz/gefahrenabwehr-und-katastrophenschutz-node.html.  

9 § 11 Abs. 1 Satz 1 ZSKG. 

10 § 26 Abs. 1 Satz 1 ZSKG. 

11 Siehe etwa § 6 Abs. 1 Gesetz über den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (Landeskatastrophenschutz-
gesetz - LKatSG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2016, ebenso hierzu § 19 Abs. 2-5 Gesetz 
über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November 
2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (Amtsbl. I S. 1566). 

12 Siehe hierzu § 19 Abs. 6 SBKG, § 6 Abs. 2 Satz 1 LKatSG M-V, § 18 Abs. 2 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 
2019 (GVBl. I Nr. 43), ebenso in § 21 Abs. 1 Nr. 1-2 Gesetz über den Katastrophenschutz im Land Berlin (Katastro-
phenschutzgesetz - KatSG) vom 7. Juni 2021. 

13 Siehe etwa § 6 Abs. 2 Satz 2 LKatSG M-V, § 27 Abs. 4 Satz 2 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine 
Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. September 
2021 (GVBl. S. 602) oder § 41 Abs. 3 Nr. 1 Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG) vom 21. Juni 2016 
(Brem.GBl. S. 348), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. September 2022 (Brem.GBl. S. 522, 544). 

14 So etwa in Art. 7 Abs. 2 Satz 2 Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG) vom 24. Juli 1996 (GVBl. S. 282, 
BayRS 215-4-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 166 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98). 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/zivil-und-katastrophenschutz/gefahrenabwehr-und-katastrophenschutz/gefahrenabwehr-und-katastrophenschutz-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/zivil-und-katastrophenschutz/gefahrenabwehr-und-katastrophenschutz/gefahrenabwehr-und-katastrophenschutz-node.html
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von Auskunftsstellen zum Zwecke der Vermisstensuche und Familienzusammenführung zu über-
tragen.15 Die Rechte und Pflichten der Mitwirkenden der Hilfsorganisation richten sich im Allge-
meinen nur nach den Vorschriften der Organisation, der sie angehören.16  

3. Frankreich 

Die Aufgaben des Französischen Roten Kreuzes (Croix-Rouge Française, CRF) sind in Artikel 1 
seiner Satzung geregelt.17 Danach wird es unter Achtung der in der Präambel der Satzung festgeleg-
ten Grundprinzipien tätig, um Menschen in gefährdeten Situationen zu schützen, ihnen bedingungs-
los beizustehen und sie bei der Bewältigung ihrer Lage zu unterstützen. Zu den Handlungsfeldern 
des Französischen Roten Kreuzes gehört daher unter anderem die Beteiligung am Katastrophen-
schutz und an der internationalen humanitären Zusammenarbeit. 

Das Französische Rote Kreuz verpflichtet sich, die staatlichen Behörden in der humanitären Hilfe 
bei öffentlichen Katastrophen sowie im Bereich der zivilen Sicherheit zu unterstützen. Es wird in 
allen bewaffneten Konflikten in Bereichen, die unter die Genfer Konventionen fallen, tätig und hält 
sich jederzeit für entsprechende Einsätze bereit. Die Hilfeleistungen durch das Französische Rote 
Kreuz werden allen Opfern bewaffneter Konflikte zuteil, unabhängig davon, ob sie der Zivilbevöl-
kerung oder dem Militär angehören. 

Zudem übernimmt das Französische Rote Kreuz die Aufgabe der Familienzusammenführung, wenn 
ein militärischer Konflikt, eine Natur- oder eine von Menschen gemachte Katastrophe oder andere 
Situation mit humanitären Auswirkungen die Trennung von Familien zur Folge hat.  

                                     

15 § 3 Abs. 2 Gesetz über den Katastrophenschutz (Landeskatastrophenschutzgesetz - LKatSG) in der Fassung vom 22. 
November 1999 (GBl. S. 625), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1268) 
für Baden-Württemberg sowie § 7 Abs. 2 Gesetz über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (Landeska-
tastrophenschutzgesetz - LKatSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 665), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 274) und § 3 Abs. 2 Sächsisches 
Katastrophenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1999 (SächsGVBl. S. 145), zuletzt 
geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 28. Juni 2001 (SächsGVBl. S. 426). 

16 Siehe etwa § 19 Abs. 1 BbgBKG oder § 18 Abs. 6 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Kata-
strophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GV. NRW. S. 762) für Nordrhein-Westfalen. 

17 Statuts de la Croix-Rouge francaise, abrufbar unter: https://assets.ctfassets.net/ksb78y40v1oe/3Bfzo-
MEwnyOh3UTK8oyxO/e9d2f4ce759bc25b7d0eaae5cd227e43/Statuts_Croix-Rouge_francaise.pdf. 

https://assets.ctfassets.net/ksb78y40v1oe/3BfzoMEwnyOh3UTK8oyxO/e9d2f4ce759bc25b7d0eaae5cd227e43/Statuts_Croix-Rouge_francaise.pdf
https://assets.ctfassets.net/ksb78y40v1oe/3BfzoMEwnyOh3UTK8oyxO/e9d2f4ce759bc25b7d0eaae5cd227e43/Statuts_Croix-Rouge_francaise.pdf
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4. Polen 

Das Polnische Rote Kreuz (Polski Czerwony Krzyż [PCK]) verfügt über keine spezifischen Befug-
nisse für den Verteidigungsfall. Seine Rechtsstellung ist grundsätzlich im Gesetz über das Polni-
sche Rote Kreuz vom 16. November 196418 und dem Status des Polnischen Roten Kreuzes19 gere-
gelt. Hiernach besitzt das PCK Rechtspersönlichkeit und ist als Organisation tätig, die freiwillige 
Hilfe für den sozialen sowie den Gesundheitsdienst der Streitkräfte leistet.20 Darüber hinaus ist das 
PCK die einzige rechtlich anerkannte polnische Rotkreuzgesellschaft, zudem ist sie in dieser Eigen-
schaft befugt, im Rahmen von Fällen mit Auslandsbezug tätig zu werden.21  

Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Unterstützung des militärischen und zivilen Ge-
sundheitswesens bei bewaffneten Konflikten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Genfer Konventionen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen sowie die Durchführung humanitärer 
Hilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte. Dem Polnischen Roten Kreuz obliegt zudem die Leitung 
des Nationalen Informationsbüros, wie es in den internationalen Übereinkommen über die Behand-
lung von Kriegsgefangenen und über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten vorgesehen ist. 
Auch ist es, wie in Deutschland und Frankreich, für die Familienzusammenführung infolge von 
bewaffneten Konflikten, Naturkatastrophen und Migration zuständig. 

5. Österreich 

Die Rolle des Österreichischen Roten Kreuzes ist im Bundesgesetz über die Anerkennung des Ös-
terreichischen Roten Kreuzes und den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz – 
RKG)22 geregelt. Hiernach interstützt das Österreichische Rote Kreuz gemäß den Bestimmungen der 
Genfer Abkommen und Zusatzprotokolle im Rahmen seiner Möglichkeiten die Sanitätsdienste 
des österreichischen Bundesheers in Zeiten eines bewaffneten Konfliktes, an dem die Republik 
Österreich beteiligt ist.  

*** 

                                     

18 Bekanntmachung des Präsidenten des Sejm der Republik Polen vom 17. Januar 2019 über die Bekanntgabe des 
konsolidierten Textes des Gesetzes über das Polnische Rote Kreuz, Gesetzblatt 2019, Pos. 179, abrufbar unter: 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/179. 

19 Verordnung des Ministerrats vom 20. September 2011 über die Genehmigung des Statuts des Polnischen Roten 
Kreuzes, Gesetzblatt 2011, Nr. 217, Pos. 1284, abrufbar unter: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/217/1284. 

20 Artikel 2 des Gesetzes über das Polnische Rote Kreuz.  

21 Artikel 4 des Gesetzes über das Polnische Rote Kreuz. 

22 Bundesgesetz über die Anerkennung des Österreichischen Roten Kreuzes und den Schutz des Zeichens des Roten 
Kreuzes (Rotkreuzgesetz – RKG) StF: BGBl. I Nr. 33/2008 (NR: GP XXIII RV 233 AB 351 S. 42. BR: AB 7874 S. 751), 
abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005667. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/179
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/217/1284
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005667
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